
Anlage 2.1 
 
Anregungen aus der Öffentlichkeit  
(Offenlage)  
 
 
 
Unterschriftenliste von 36 Bewohnern / Anwohnern aus dem Bereich der „Unterdorf-
straße“ sowie der Straße „Am Burghaus“ mit Schreiben vom 03.01.2013 
 
 
Beschlussvorschlag 
Den Anregungen gemäß Ziffern 1 bis 4 wird nicht entsprochen. 
 
 
Abwägung und Begründung 
 
Zu 1:  
Für die Werkstatthalle besteht Bestandsschutz. Diese bauliche Anlage stellt eine im allge-
meinen Wohngebiet zulässige Nutzung dar. Das Bauplanungsrecht ermöglicht es hier des-
halb nicht, eine Abbruchverfügung durchzusetzen. Der Bebauungsplan wird unter Maßgabe 
des mit dem Eigentümer des Grundstückes abgeschlossenen Städtebaulichen Vertrages / 
Erschließungsvertrages umgesetzt. Der Anregung kann deshalb nicht entsprochen werden. 
 
 
Zu 2:  
Die Anlage der 8 Gemeinschaftsstellplätze war aus städtebaulichen Gründen im Ursprungs-
bebauungsplan an dieser Stelle vorgesehen. Die Begründung des Bauleitplanverfahrens von 
1998 lautet wie folgt: 
 
„In der Gebietsmitte ist auf Straßenebene eine zentrale private Stellplatzanlage primär für die 
PKW´s von den hinterliegenden Grundstücken geplant Von dort führen private Erschlie-
ßungsstichwege zu den einzelnen Grundstücken am Hang. In der Stellplatzanlage sind 8 
Stellplätze vorgesehen, die zu einer Versorgung von 1,5 St. pro Wohneinheit für die 
Grundstücke ohne unmittelbare Abstellmöglichkeit führen. Damit soll ein zu intensives Par-
ken in der Unterdorfstraße vermieden werden.“ 
 
Die Vorderlieger haben somit keine Einschränkung durch den neuen B-Plan, da sie nach den 
Festsetzungen des alten B-Planes auch nicht das Recht hatten, auf den innenliegenden 
Parkplätzen zu parken. Da in der 1. Änderung des Bebauungsplanes die private Erschlie-
ßungsstraße die Befahrung der rückwärtigen Grundstücke ermöglicht, und die privaten 
Grundstücke einen Stellplatz/Garage ausweisen, ist es deshalb aus heutiger Sicht sowie aus 
städtebaulichen Gründen nicht mehr erforderlich, Gemeinschaftsstellplätze planungsrechtlich 
zu sichern. Deshalb werden in der 1. Änderung des Bebauungsplanes 6 private Stellplätze 
ausgewiesen, welche für Besucher der durch die Privatstraße erschlossenen Grundstücke 
als ausreichend anzusehen sind. 
 
Planungsrechtlich gibt es keine Möglichkeit im Bebauungsplan Regelungen aufzunehmen, 
um Kosten oder Zeitbeschränkungen zur Umsetzung eines Bebauungsplangebietes festzu-
legen. Diese Regelungen können nur im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen bzw. Er-
schließungsverträgen vereinbart werden. Hierzu wurden u. a. Regelungen mit dem Eigentü-
mer des Grundstückes im Bebauungsplangebiet zur Herstellung der 6 privaten Stellplätze 
getroffen. Der Anregung kann deshalb nicht entsprochen werden. 
 
 
 

 1



 2

Zu 3:  
Der Bebauungsplan selbst enthält keine Möglichkeit, zeitbefristete Regelungen zur Fertig-
stellung von privaten Verkehrsflächen zu treffen. Hierzu wurde mit dem Eigentümer des 
Grundstückes im Bebauungsplangebiet ein Städtebaulicher Vertrag / Erschließungsvertrag 
geschlossen, der entsprechende Regelungen zur Herstellung der privaten Erschließungs-
straße enthält. Somit werden die Festsetzungen aus dem Grundsatzbeschluss des Aus-
schusses für Stadtentwicklung vom 09.12.2010 beachtet. Insofern wird der Forderung ent-
sprochen. 
 
Zu 4:  
Der Eigentümer kann grundsätzlich seine private Erschließungsanlage für die im Bebau-
ungsplangebiet zugelassene bauliche Anlage nutzen. Wenn durch die Nutzung der Erschlie-
ßungsanlage bei anderen Privateigentümern Sachen beschädigt werden, sind diese privat-
rechtlich gegen den Schädiger im Einzelfall durchzusetzen.  
 
Beschädigungen fremden Eigentums werden durch andere Gesetze geahndet. Diese Tatbe-
stände sind durch Bauleitplanung nicht regelbar. Der Anregung kann deshalb nicht entspro-
chen werden. 
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